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Mitteilungsblatt 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen mit 
ihren Mitgliedsgemeinden Stadt Fladungen, 
Gemeinde Nordheim v.d.Rhön und Gemeinde Hausen

Jahrgang 46 Nr. 03/202410./11.02.2024

Für alle Gemeinden 

Amtliche Bekanntmachungen 

Zahlungserinnerung 
Am 15. Februar 2024 sind folgende Steuern und Abgaben zur 

Zahlung fällig:  
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuervorauszahlun-

gen. 
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen keine SEPA-

Lastschrift erteilt worden ist, werden die Pflichtigen daran erinnert, 
zum Fälligkeitstermin Zahlung zu leisten. 

 
Schnupp, 
1. Vorsitzender der VGem Fladungen 

 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Wasserzählerwechsel in Fladungen und am Wurmberg 
Der Wasserzweckverband „Rother Gruppe“ beabsichtigt, im 

Auftrag der Stadt Fladungen die Wasserzähler innerhalb der 
nächsten Wochen im Stadtgebiet und am Wurmberg turnusmäßig 
zu wechseln. Es werden wie bisher Analogzähler ohne Funk-
modul eingebaut. Den Hausbesitzern entstehen hierdurch keine 
Kosten, es wird lediglich gebeten, den Bauhofmitarbeitern und 
Wasserwarten freien Zugang zu den Zählern zu gewähren. 

Mitteilung der Redaktion 
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am Wochenende vom 24./25. Februar. Redaktions-
schluss für die kommende Ausgabe ist Mittwoch, 14. Fe-
bruar, um 12.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen bietet als bürger-
freundlichen Service weiterhin alle 14 Tage die kostenfreie 
Verteilung des Mitteilungsblattes in die Haushalte im VG-Ge-
biet an. Diese erfolgt mit der Werbepost am Wochenende. 
In Briefkästen mit der Aufschrift „Keine Werbung” sowie ei-
nigen wenigen anderen Bereichen ist die Zustellung leider 
nicht möglich. Das Mitteilungsblatt liegt daher zusätzlich an 
folgenden Stellen kostenfrei zum Mitnehmen aus: 

Fladungen Verwaltungsgemeinschaft 
Marktplatz 1 

Hausen Bäckerei Hippeli 
St.-Georg-Str. 3 

Nordheim Rathaus (Steckkasten) 
Marktplatz 7 

Außerdem kann das Mitteilungsblatt kostenlos unter 
www.fladungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt  
abgerufen werden. 
 
Vereine und Institutionen können kostenlos öffentliche Ver-
einsnachrichten, Termine und Veranstaltungshinweise in der 
Rubrik „Aus den Vereinen“ und im Veranstaltungskalender 
bekannt geben. Darüber hinausgehende Anzeigen für z. B. 
Feiern oder Festveranstaltungen sind kostenpflichtig. 

Beiträge schicken Sie bitte per E-Mail an  
mitteilungsblatt@streutal-journal.de 

Die gleiche Adresse gilt für die Annahme von kostenpflichti-
gen Werbeanzeigen. Für Rückfragen steht Ihnen die Redak-
tion unter Tel. 09776 / 26297-17 zur Verfügung.
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Stadt 
Fladungen

Spruch des Tages 
 

„Trenne dich nie von deinen Träumen.  
Wenn sie verschwunden sind,  

wirst du weiterexistieren  
aber aufgehört haben, zu leben. “ 

– Mark Twain  – 
 

Liebe Grüße wünschen  
die VGem und die Tourist-Information Fladungen.



Anmeldewochen für das Kindergartenjahr 2024/25 
Vom 19. Februar bis 22. März finden im „Haus der Kinder“ in 

Fladungen die Anmeldewochen für das Kindergartenjahr 2024/25 
statt. Die Stadt Fladungen bietet folgende Formen der Betreuung 
an: Krippe (8 Wochen bis 3 Jahre), Kindergarten (3 bis 6 Jahre) 
und Hort (1. bis 4. Klasse mit oder ohne Ferienbetreuung). Wenn 
Sie sich für einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz interes-
sieren, finden Sie unter www.kita-fladungen.de ein Anmeldefor-
mular. Bei Fragen stehen Carmen Müller-Sidon und Christine 
Streit als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung (Tel. 09778 / 
74808210, E-Mail kiga@kita-fladungen.de). 
 
 
Müllkalender 
Fladungen, Heufurt, 
Wurmbergsiedlung 

Mittwoch, 14. Februar 
Mittwoch, 28. Februar (+ Papier) 

Brüchs, Huflar, Leubach, Oberfladungen, Rüdenschwinden, 
Sands, Weimarschmieden 

Donnerstag, 15. Februar 
Donnerstag, 29. Februar (+ Papier) 

Problemmüllsammlung am Montag, 19. Februar 
Leubach 15.55-16.25 Uhr Feuerwehrhaus 
Fladungen 16.30-17.00 Uhr Feuerwehrhaus 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 

Geschäftsordnung Gemeinderat Hausen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hausen hat in seiner Sitzung 

vom 23.01.2024 den Neuerlass der „Geschäftsordnung des Ge-
meinderates der Gemeinde Hausen“ beschlossen. Die Ge-
schäftsordnung in der Fassung vom 23.01.2024 ist im Gebäude 
der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, Marktplatz 1, 1. Stock, 
Zimmer Nr. 3.3, während der allgemeinen Öffnungszeiten einseh-
bar. 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Gemeinderatsitzung vom 19. Dezember 2023 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 21. 
November 2023 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
vom 21. November 2023 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 24. Oktober 2023 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Antrag auf Baugenehmigung; Neubau von Lagerflächen; 
Fl.Nr. 327 der Gmk.Hausen [Bauplannr. 13/2023] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt. 

2. Der Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB, die Überschrei-
tung der Baugrenze betreffend, wird zugestimmt. 
Antrag auf Baugenehmigung; Neubau von Lagerflächen; 
Fl.Nr. 330 der Gmk.Hausen [Bauplannr. 12/2023] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt. 

2. Den erforderlichen Befreiungen bezüglich der Dachform, 
der Dachneigung, der Dacheindeckung, der Außenwandgestal-
tung, der Überschreitung der Baugrenzen und der Grundflächen-
zahl wird die Zustimmung erteilt. 
Selbstständige Weiterführung der Architektengutscheine für 
Erstberatungen von Bauherrinnen/Bauherren in der Streu-
talallianz 

1. Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der eigenständigen 
Finanzierung der Erstberatungen für potentielle Bauherrinnen und 
Bauherren, die ein altes und leerstehendes Gebäude im Gemein-
degebiet zu Wohnzwecke reaktivieren möchten, beginnend ab dem 
01. Januar 2024 und zunächst befristet auf ein Jahr, zu. 

2. Der Antragsteller leistet einen Eigenanteil von 100,00 Euro 
3. Entsprechende Mittel werden im Haushaltsplan 2024 ver-

anschlagt. 
Erweiterung des Feuerwehrhauses in Hausen/Rhön; Gewerk 
„HLS”; Firmenvorschlagsliste 

Der Gemeinderat beschließt die im Sachverhalt dargestellte 
Firmenvorschlagsliste mit den Ergänzungen und Streichungen.  

Der Erste Bürgermeister o. V. i. A. wird ermächtigt, die Liste 
zu gegebener Zeit zu erweitern. 
Erweiterung des Feuerwehrhauses in Hausen/Rhön; Gewerk 
Dachdecker; Firmenvorschlagsliste 

Der Gemeinderat beschließt die im Sachverhalt dargestellte 
Firmenvorschlagsliste mit den Ergänzungen und Streichungen.  

Der Erste Bürgermeister o. V. i. A. wird ermächtigt, die Liste 
zu gegebener Zeit zu erweitern. 
Erweiterung des Feuerwehrhauses in Hausen/Rhön; Gewerk 
Rohbau; Firmenvorschlagsliste 

Der Gemeinderat beschließt die im Sachverhalt dargestellte 
Firmenvorschlagsliste mit den Ergänzungen und Streichungen.  

Der Erste Bürgermeister o. V. i. A. wird ermächtigt die Liste 
zu gegebener Zeit zu erweitern. 
Erweiterung des Feuerwehrhauses in Hausen/Rhön; Gewerk 
Zimmerer; Firmenvorschlagsliste 

Der Gemeinderat beschließt die im Sachverhalt dargestellte 
Firmenvorschlagsliste mit den Ergänzungen und Streichungen.  

Der Erste Bürgermeister o. V. i. A. wird ermächtigt, die Liste 
zu gegebener Zeit zu erweitern. 
Kündigung staatliche Beförsterung 

1. Der Vertrag zur staatlichen Beförsterung des Kommunal-
waldes wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 gekündigt. 

2. Ab dem 01. Januar 2026 wird die Betriebsleitung und Be-
triebsausführung auf die FBG Obere Rhön w.V. übertragen. 
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3. Der Erster Bürgermeister o.V.i.A wird bevollmächtigt, die 
Kündigung der staatlichen Beförsterung zu vollziehen und einen 
entsprechenden neuen Vertrag mit der FBG zu schließen. 
Umstellung auf LED 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Hausen beschließt, die im 
Rathaus bestehende Beleuchtung gemäß vorliegendem Angebot 
auf LED umzustellen. 

2. Der Erste Bürgermeister o.V.i.A wird mit der Umsetzung be-
auftragt. 
 
 
Aktuelle Mitteilung zur Bücherei Hausen 

Die Bücherei schließt am Freitag, 01. März 2024. Abgabe und 
Rückgabe der Bücher bis Mittwoch, 28. Februar 2024. Die Um-
gestaltungsmaßnahme in Form einer Bücherbox erfolgt bis zum 
31. März 2024. 
 
 
Müllkalender 
Hausen, Hillenberg 

Donnerstag, 15. Februar 
Donnerstag, 29. Februar (+ Papier) 

Roth 
Freitag, 16. Februar (+ Papier) 
Freitag, 01. März 

 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 07. Dezember 2023 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 03. 
November 2023 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 16. 
November 2023 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
vom 09. November 2023 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 12. Oktober 2023 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
vom 16. November 2023 

Kindergartenangelegenheit; Mitgliedschaft evangelischer 
KITA-Verband 

Die Gemeinde Nordheim v.d.Rhön beschließt nachträglich 
den Beitritt als außerordentliches Mitglied im evangelischen KITA-
Verband Bayern. 

Kommunaler Bauhof; Auftragsvergabe Beschaffung 
Schneepflug 

1. Der Gemeinderat beschließt die Beschaffung eines 
Schneepflugs für den gemeindlichen Bauhof. 

2. Der Gemeinderat genehmigt die im Sachverhalt dar-
gestellte erhebliche außerplanmäßige Ausgabe für einen Schnee-
pflug „Pronar PUV 2800“ nach Art. 66 GO unter Bereitstellung der 
erforderlichen Deckungsmittel. 

3. Der Auftrag wird an den wirtschaftlichsten Bieter, wie im 
Sachverhalt geschildert, vergeben. 

4. Erster Bürgermeister Thomas Fischer o. V. i. A. wird zum 
Abschluss der damit verbundenen Rechtsgeschäfte ermächtigt. 

Leichenhalle Neustädtles; Sanierungsmaßnahmen; Auf-
tragsvergabe 

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Maßnahme „Sa-
nierung der Leichenhalle“ in Neustädtles an die Firma „Leander 
Reussenzehn“ aus Neustädtles. 
Antrag auf Baugenehmigung; Anbau an das bestehende 
Wohnhaus; Fl.Nr. 1253/2 der Gmk.Nordheim v.d.Rhön [Bau-
plannr. 19/2023] 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt. 
Antrag auf Baugenehmigung; Nutzungsänderung Gewerbe-
räume zu Wohnraum und Ausbau des Dachgeschosses; 
Fl.Nr. 286 der Gmk.Nordheim v.d.Rhön [Bauplannr. 21/2023] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt. 

2. Die Zustimmung zur Nutzungsänderung von Gewerberäu-
men zu Wohnraum wird erteilt. 
Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung eines Carports; 
Fl.Nr. 1396/10 der Gmk.Nordheim v.d.Rhön [Bauplannr. 
23/2023] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß §36 BauGB wird 
erteilt. 

2. Den Befreiungen nach §31 Absatz 2 BauGB, die Über-
schreitung der Baugrenze und die Dachform betreffend, wird zu-
gestimmt. 

3. Der Abweichung bezüglich § 2 Absatz 1 der GaStellV kann 
zugestimmt werden, da es sich um eine Straße mit einem Wen-
dehammer handelt und kein großes Verkehrsvorkommen 
herrscht. Die Ausfahrt aus dem Carport ist übersichtlich, da die 
Seitenwände des Carports offen sind. 
Selbstständige Weiterführung der Architektengutscheine für 
Erstberatungen von Bauherrinnen/Bauherren in der Streu-
talallianz 

1. Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der eigenstän-
digen Finanzierung der Erstberatungen für potentielle Bauherrin-
nen und Bauherren, die ein altes und leerstehendes Gebäude im 
Gemeindegebiet zu Wohnzwecke reaktivieren möchten, begin-
nend ab dem 01. Januar 2024 und zunächst befristet auf ein Jahr, 
zu. 

2. Der Antragsteller leistet einen Eigenanteil von 100,00 Euro 
3. Entsprechende Mittel werden im Haushaltsplan 2024 ver-

anschlagt. 
Antrag auf Vorbescheid zur Baugenehmigung; Errichtung 
eines Nebengebäudes; Fl.Nr. 1081/2 Sonnenweg 4 der 
Gmk.Nordheim v.d.Rhön [Bauplannr. 22/2023] 
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Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt. 
Antrag auf Erweiterung des Fördergebietes einer Dorf-
erneuerung; hier: Neustädtles 2 

Dem Antrag beim ALE auf Erweiterung des Fördergebietes 
der Dorferneuerung Neustädtles 2 zum Zwecke der Förderung 
von Kleinstunternehmen der Grundversorgung in Willmars wird 
zugestimmt. 
Kindertagesstätte Nordheim v.d.Rhön; Jahresabschluss 
2022 – Betriebskostenzuschuss Nachtrag 

Der Gemeinderat beschließt, dass der Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinde Urspringen für das Haushaltsjahr 2022 ein nachträgli-
cher Betriebskostenzuschuss i. H. v. 2.942,46 Euro gezahlt wird. 

Die außerplanmäßigen Ausgaben werden nach Art. 66 GO 
unter Inanspruchnahme nicht benötigter Haushaltsmittel des De-
ckungskreises 46, alternativ der Deckungsreserve gem. Art. 11 
KommHV genehmigt. 
 
 
Glasfaser-Ausbau: Einladung zu einer  
Informationsveranstaltung / Bürgersprechstunde 

In den kommenden beiden Jahren werden weitere Ortsberei-
che von Nordheim und der gesamte Ortsbereich von Neustädtles 
durch die Telekom Deutschland GmbH mit Glasfaser-Haus-
anschlüssen ausgebaut. Finanziert wird dieser Ausbau durch För-
dermittel des Freistaates Bayern nach der Bayerischen 
Gigabitrichtlinie (BayGibitR) sowie einen nicht unbeachtlichen Ei-
genanteil unserer Gemeinde. Für die Grundstückseigentümer 
wird dieser Ausbau dagegen absolut kostenfrei und ohne jegliche 
Verpflichtungen erfolgen. 

Da die Telekom Deutschland GmbH die neue Glasfaser-Lei-
tung jedoch nur dann über Ihr privates Grundstück bis in Ihre Im-
mobilie verlegen darf, wenn diese hierzu von Ihnen beauftragt 
worden ist, müssen Sie selbst aktiv werden, um einen Anschluss 
Ihrer Immobilie an das neu herzustellende Glasfaser-Netz sicher-
zustellen. Wir möchte Sie deshalb im Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung, welche am 

Dienstag, den 27. Februar 2024 
ab 19.00 Uhr im Saal des Weimarischen Hofs 

in Sondheim/Rhön (Hauptstraße 12) 
stattfinden wird, über die Details zur anstehenden Ausbau-

maßnahme, die künftigen Nutzungsmöglichkeiten der High-
Speed-Glasfaseranschlüsse sowie die von Seiten der 
Grundstückseigentümer erforderliche Beauftragung informieren. 
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung werden auch Ihre 
individuellen Fragen durch einen Vertreter der Telekom Deutsch-
land GmbH beantwortet.  

Zu dieser Informationsveranstaltung / Bürgersprechstunde 
sind alle Bürger unserer Gemeinde sowie die Vertreter der in un-
serer Gemeinde ansässigen Gewerbebetriebe recht herzlich ein-
geladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte 
nutzen Sie die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Veranstaltung 
über die Details zur anstehenden Ausbaumaßnahme zu informie-
ren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Fischer, 1. Bürgermeister 

Anmeldung Schülerhort 2024/25 
Sehr geehrte Eltern der Schüler und Schülerinnen der Grund-

schule Nordheim, der Schülerhort der Gemeinde Nordheim hat 
für das Schuljahr 2024/25 derzeit noch Plätze frei. Es können je-
derzeit Anmeldungen stattfinden. Aufgenommen werden Schüler 
und Schülerinnen der 1. bis 4. Klasse. Insgesamt bietet der Hort 
Platz für maximal 36 Kinder. Die Öffnungszeiten sind Montag bis 
Donnerstag von 11.00 bis voraussichtlich 17.00 Uhr und Freitag 
von 11.00 bis 16.00 Uhr. Ferienbetreuungszeiten werden indivi-
duell festgelegt. Ein warmes Mittagessen sowie ein Nachmittags-
Snack werden angeboten. Öffentliche Verkehrsmittelanbindung 
gibt es für die meisten der umliegenden Ortschaften, wie Stetten, 
Sondheim und Hausen. Der Hort ist räumlich direkt an die Grund-
schule Nordheim angeschlossen. Bei Fragen und Bedarf wenden 
Sie sich bitte an: leitung@kita-nordheim.de; Tel. 09779 / 8580800 
(Durchwahl Hort ab 11.00 Uhr:  09779 / 8580830). 
 
 
Müllkalender 
Nordheim 

Mittwoch, 14. Februar 
Mittwoch, 28. Februar (+ Papier) 

Neustädtles 
Donnerstag, 15. Februar 
Donnerstag, 29. Februar (+ Papier) 

Problemmüllsammlung am Montag, 19. Februar 
Neustädtles 14.40-15.10 Uhr Grillplatz 
Nordheim 15.15-15.45 Uhr Kreisbauhof 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 

Geschäftsordnung WZV „Rother Gruppe“ 
Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes „Ro-

ther Gruppe“ hat in ihrer Sitzung vom 24.01.2024 den Neuerlass 
der „Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des Wasser-
zweckverbandes „Rother Gruppe“ beschlossen. Die Geschäfts-
ordnung in der Fassung vom 24.01.2024 ist im Gebäude der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, Marktplatz 1, 1. Stock, Zim-
mer Nr. 3.3, während der allgemeinen Öffnungszeiten einsehbar. 

gez. Link, Verbandsvorsitzender 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Sitzung des Wasserzweckverbandes 
„Rother Gruppe“ vom 03. August 2023 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 23. 
Mai 2023 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
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Verbandssatzung: Erlass einer Änderungssatzung 
Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes „Ro-

ther Gruppe“ beschließt die „5. Satzung zur Änderung der Sat-
zung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung „Rother 
Gruppe“ in der vorliegenden Form. 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 
2022; Genehmigung nach Art. 66 GO 

Die Verbandsversammlung genehmigt die im Sachverhalt dar-
gestellten erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
nach Art. 66 GO unter Bereitstellung der erforderlichen Deckungs-
mittel. 

 
 

Aus der Sitzung des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Streu“ vom 27. April 2023 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 22. 
September 2022 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 
2021; Genehmigung nach Art. 66 GO 

Die Verbandsversammlung genehmigt die im Sachverhalt dar-
gestellten erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
nach Art. 66 GO unter Bereitstellung der erforderlichen Deckungs-
mittel. 
Jahresabschluss und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2021; örtliche Rechnungsprüfung 

Die Verbandsversammlung erkennt den Bericht über die ört-
liche Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2021 an. 
Jahresabschluss und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2021; Feststellung 

1. Die Jahresrechnung des Abwasserzweckverbandes „Obere 
Streu“ für das Haushaltsjahr 2021 wird wie dargestellt gemäß Art. 
102 Abs. 3 GO festgestellt. 

2. Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 
61.730,92 Euro wird der allgemeinen Rücklage zugeführt (vgl. 
Haushaltsbeschluss 2014). 
Jahresabschluss und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2021; Entlastung 

Die Verbandsversammlung erteilt zu der Jahresrechnung des 
Haushaltsjahres 2021 die Entlastung gemäß Art. 40 Abs. 1 
KommZG i. V. m Art. 102 Abs. 3 GO. 

1. Vorsitzender Thomas Fischer ist gemäß Art. 49 GO von der 
Beschlussfassung ausgenommen. 
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
mit zugehörigem Haushalts- und Finanzplan nebst Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2023 

1. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund § 6 Kom-
munalhaushaltsverordnung (KommHV-Kameralistik) den vor-
gelegten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023. 

2. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund Art. 40 ff. 
KommZG i. V. m. Art. 63 und 65 GO die Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2023 mit dem dazugehörigen Haushalts- und Fi-
nanzplan, sowie den beigefügten Anlagen in der vorgelegten Fas-
sung. 
Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und 
das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 
bis 2026 als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung 

Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund der Art. 40 ff. 
Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. 
m. Art. 70 Gemeindeordnung (GO) zur Begründung ihrer Haus-
haltswirtschaft die im Sachverhalt dargestellte Finanzplanung, in-
klusive des ihr zugrundeliegenden Investitionsprogrammes, als 
Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung. 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die interkommunale Zu-
sammenarbeit (IKZ) auf Basis des Art. 7 KommZG 

1. Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Obere Streu beschließt in Gestaltung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit zwischen der Gemeinde Nordheim v.d.Rhön, dem 
Schulverband Nordheim v.d.Rhön und dem Abwasserzweckver-
band Obere Streu eine Zweckvereinbarung nach Art. 7 KommZG 
zu schließen. 

2. Der Erste Vorsitzende o. V. i. A. wird zum Abschluss des 
öffentlich-rechtlichen Vertrags über die interkommunale Zusam-
menarbeit bevollmächtigt. 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die interkommunale Zu-
sammenarbeit (IKZ) auf Basis des Art. 7 KommZG 

1. Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Obere Streu beschließt in Gestaltung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt Fladungen, der Verwaltungs-
gemeinschaft Fladungen, dem Wasserzweckverband Rother 
Gruppe und dem Abwasserzweckverband Obere Streu eine 
Zweckvereinbarung nach Art. 7 KommZG zu schließen. 

2. Der Erste Vorsitzende o. V. i. A. wird zum Abschluss des 
öffentlich-rechtlichen Vertrags über die interkommunale Zusam-
menarbeit bevollmächtigt. 
Kostendeckende Einrichtungen; Festsetzung des kalkulato-
rischen Zinssatzes 2023 - 2026 

Die Verbandsversammlung beschließt, dass der kalkulatori-
sche Zinssatz für die Jahre 2023 bis 2026 auf 2,77 Prozent fest-
gesetzt wird. 
Verbandskläranlage Nordheim, Generalsanierung; Vorpla-
nung und Wirtschaftlichkeitsanalyse; Auftragsvergabe Vor-
planung 

Die Verbandsversammlung erteilt dem Ingenieurbüro Hoss-
feld & Fischer aus Bad Kissingen den Auftrag für die Vorplanung 
(Stufe 2) der Sanierung Verbandskläranlage Nordheim. 
 
 

Aus der Sitzung des Schulverbandes Nordheim v.d.Rhön 
vom 21. September 2023 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 13. 
Juni 2023 
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Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil  

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 07. Februar 2023 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt.  
Jahresabschluss und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2022; Feststellung  

1. Die Jahresrechnung des Schulverbandes Nordheim v.d. 
Rhön für das Haushaltsjahr 2022 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO, 
so wie im Sachverhalt dargestellt, festgestellt.  

2. Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 
9.177,04 € wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Das Defizit 
des Vermögenshaushaltes i. H. v. 48.936,09 € wird mit dieser Zu-
führung ausgeglichen, so dass ein Betrag i. H. v. 39.759,05 € zum 
Ausgleich des Vermögenshaushaltes aus der allgemeinen Rück-
lage entnommen wird. Belastungsverschiebungen werden trotz 
erheblicher Überschreitung der Sollgrenze i. H. v. 1/12 des Volu-
mens des Verwaltungshaushaltes im Rahmen der allg. Betriebs-
mittelrücklage vorerst hingenommen.  
Jahresabschluss und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2022; Entlastung  

Die Schulverbandsversammlung erteilt zu der Jahresrech-
nung des Haushaltsjahres 2022 die Entlastung gemäß Art. 40 
Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 102 Abs. 3 GO. 

Herr Erster Vorsitzender Friedolin Link ist gemäß Art. 49 GO 
von der Beschlussfassung ausgenommen. 
 
 

Angelsportverein Leubach 
Preisschafkopf 

Am Samstag, den 17. Februar lädt der ASV Leubach recht 
herzlich zum Preisschafkopf nach Leubach ein. Einlass in die 
Mehrzweckhalle ist ab 19.00 Uhr, gekartet wird dann ab 20.00 
Uhr. Neben dem 1. bis 3. Preis (150, 100 und 50 Euro) warten 
auf die Teilnehmer noch zahlreiche Sachpreise. Das Startgeld be-
trägt 10 Euro. Der Angelsportverein Leubach freut sich auf euer 
Kommen! 
 
Fladunger-Fasnachts-Club 
Kinderfasching 

In Fladungen lädt der FFC am Dienstag, 13. Februar, zum 
Kinderfasching ein. Veranstaltungsort ist die Grenzlandhalle, wo 
das fröhliche Treiben mit Spiel und Spaß um 14.00 Uhr seinen 
Anfang nimmt. Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens ge-
sorgt. Auf euer Kommen freut sich der FFC. 
 
Freiwillige Feuerwehr Hausen/Rhön 
Kehraus mit Kesselfleisch 

Am Faschingsdienstag, den 13. Februar lädt die Freiwillige 
Feuerwehr Hausen wieder alle zum Kehraus ein. Los geht's im 
Feuerwehrhaus ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 18.00 
Uhr gibt es Kesselfleisch und andere Spezialitäten. Anschließend 
feiern wir noch ein paar fröhliche Stunden beim Kehraus. Es wer-

den wieder Freiwillige für kleine oder große, geplante oder spon-
tane Programmbeiträge aller Art gesucht. Eintritt natürlich frei. Auf 
Euer Kommen freut sich die Freiwillige Feuerwehr Hausen. 
 
Freiwillige Feuerwehr Hausen/Rhön 
Generalversammlung 

Am Samstag, den 24. Februar findet im Feuerwehrgerätehaus 
die Dienst- und Jahresmitgliederversammlung statt. Begonnen 
wird mit einem gemeinsamen Abendessen um 19.00 Uhr. Direkt 
im Anschluss findet gegen 20.00 Uhr die Versammlung statt. Es 
wird ein Ausblick auf das neue Jahr gehalten, es gibt wichtige In-
formationen und es werden Ehrungen durchgeführt, deshalb ist 
eine vollzählige Anwesenheit wünschenswert. Für die Aktiven der 
Gruppen 1, 2 und 3 ist die Teilnahme an der Dienstversammlung 
verbindlich. Bei Verhinderung ist eine Abmeldung beim Komman-
danten erforderlich. Alle Mitglieder, Passive und Freunde der Feu-
erwehr sind natürlich wie immer herzlich eingeladen. 

 
Musikverein Fladungen 
Jahresrückblick mit Neuwahlen 

Zur Generalversammlung mit Rückblick auf das vergangene 
Vereinsjahr sind die Mitglieder des Musikvereins Fladungen am 
Samstag, 23. März, ab 19.00 Uhr ins Pfarrheim St. Kilian eingela-
den. Die Tagesordnung umfasst neben den verschiedenen Be-
richten die Neuwahl der Vorstandschaft. 
 
Rhönklub-Zweigverein Fladungen 
Infoveranstaltung Trick-Kriminalität 

Ein Kripobeamter aus Schweinfurt wird am Mittwoch, den 21. 
Februar um 14.30 Uhr in der Pension Heuhexe in Heufurt infor-
mieren, wie man sich bei Schockanrufen und anderen Betrüge-
reien am Telefon verhalten sollte. Außerdem wird er über neue 
Maschen der Trick-Kriminalität aufklären. Auch wenn wir meinen, 
schon alles zu wissen, werden wir bestimmt Neues erfahren. Wir 
würden uns freuen, wenn wir auch Gäste begrüßen könnten. 
 
Rhönklub-Zweigverein Fladungen 
Wanderung durch den Winterwald 

Am Sonntag, 25. Februar, lädt der Rhönklub Fladungen zu 
einer winterlichen Wanderung zu den ehemaligen Steinbrüchen 
in Leubach und Fladungen auf der Hochrhön ein. Treffpunkt zur 
Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 14.00 Uhr am Marktplatz 
Fladungen. Vom Parkplatz Sennhütte wandern wir zum ehema-
ligen Leubacher Steinbruch. Ein fast märchenhafter Ort ist dort 
nach der Stilllegung entstanden. Weiter geht es zum ehemaligen 
Fladunger Steinbruch am Pfeust. Der Rückweg führt bergauf über 
die Rüdenschwindener Hochrhön zur Sennhütte. Dort ist eine Ein-
kehr geplant. Die gesamte Wegstrecke beträgt ca. vier Kilometer 
mit einigen Steigungen, festes Schuhwerk ist erforderlich. Wan-
derführer ist Georg Grief. 

 
Rhönklub-Zweigverein „Eisgraben“ Hausen/Rhön 
Wintertraumrunde 

Der Rhönklub-Zweigverein Eisgraben Hausen lädt am Sonn-
tag, den 18. Februar zur Wintertraumrunde ein. Treffpunkt ist um 
13.00 Uhr mit dem Pkw an der Linde. Wir starten unsere kleine 
Wanderung am Schwarzen Moor, laufen zum Wasserfall und über 
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den Stirnberg zurück zum Startpunkt. Dort können wir uns an-
schließend am Kiosk wieder stärken. Auf viele Teilnehmer freut 
sich der Rhönklub Hausen. Frisch auf! 

 
Schützengilde Fladungen 
Königsschießen 2024 

Das Königsschießen der Schützengilde Fladungen findet an 
folgenden Terminen jeweils im Schützenhaus statt: Samstag, 17. 
Februar, 17.00-19.00 Uhr; Samstag, 02. März, 17.00-19.00 Uhr; 
Samstag, 09. März, 18.00-21.00 Uhr (im Zuge der Jahresver-
sammlung). Die Proklamation des Schützenkönigs erfolgt dann 
im Rahmen einer Vereinsfeier am Samstag, 27. April, ab 18.00 
Uhr im Schützenhaus. 
 
TSV Hausen/Rhön 
Jörg Stock bleibt „Kapitän” 

Am Samstag, den 20. Januar fand die diesjährige General-
versammlung des TSV Hausen/Rhön statt. Neben dem obliga-
torischen Rück- und Ausblick standen auch Ehrungen langjähriger 
Mitglieder sowie Neuwahlen auf der Tagesordnung. In den Vor-
stand wurden neu- bzw. wiedergewählt: Jörg Stock (1. Vorsitzen-
der), Manuel Reinhart (2. Vorsitzender), Simone Miltenberger 
(Kassierin), Michaela Stock (Schriftführerin) und Felix Keßler (Ab-
teilungsleiter Fußball).  

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Lisa Heid, 
Nicole Heid, Elena Markert, Sofia Markert, Hilda Sopp (alle 25 
Jahre), Friedolin Link (40 Jahre), Thomas Markert, Burkard Orf, 
Otto Orf, Walter Orf, Markus Reinhart (alle 50 Jahre), Günther 
Städtler (65 Jahre), Walter Schneider und Gerhard Suckfüll (70 
Jahre). Fotos: David Hauck 

 
Verein zum Bau einer Wurzelraumklärstufe e.V. 
Neuer Vorstand gewählt 

Der Verein zum Bau einer Wurzelraumklärstufe e.V. lud am 
26. Januar zur Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus 
Neustädtles ein. Auf der Tagesordnung standen unter anderem 
der Kassenbericht, der Bericht des Vorstandes über die Funktion 
der Anlage, die Wasserwerte sowie über die Arbeit der letzten 25 

Jahre, ein Bericht des Bürgermeisters sowie Neuwahlen der ge-
samten Vorstandschaft. Die neue Vorstandschaft wurde wie folgt 
gewählt: 1. Vorsitzender Mathieu Michel; 2. Vorsitzender Rudolf 
Landgraf; Kassierer Gilbert Metz; Schriftführer Volker Wittmann; 
Beisitzer: Frank Stäblein, Gisela Friedrich, Rüdiger Nöthling und 
Lothar Schauderna. 

Nach über 25 Jahren legte der 1. Vorsitzende Hans-Peter Ma-
lawka sein Amt nieder. Die Generalversammlung bedankte sich 
ganz herzlich bei ihm für die hervorragende geleistete Tätigkeit 
als 1. Vorsitzender und ernannte ihn mit sofortiger Wirkung zum 
Ehrenvorsitzenden. 
 

Kostenlose Infoveranstaltung zur Unternehmensnachfolge 
43 Prozent der deutschen Familienunternehmen gaben in 

einer Umfrage an, in den kommenden drei Jahren einen Gene-
rationenwechsel anzustreben. Um Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sowie potentielle Nachfolgende dabei zu unterstützen, 
laden die Wirtschaftsförderungen der Landkreise Bad Kissingen 
und Rhön-Grabfeld in Kooperation mit der Handwerkskammer für 
Unterfranken herzlich zur kostenfreien Informationsveranstaltung 
„Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten“ ein. Diese findet 
am 20. Februar um 16.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Land-
ratsamts Rhön-Grabfeld (Spörleinstr. 11, Bad Neustadt) statt. 

Nutzen Sie die Chance, um Informationen zur Ausgestaltung 
einer erfolgreichen Betriebsübergabe zu erhalten. Neben betrieb-
lichen Regelbereichen werden u. a. Aspekte der Vorsorge des 
Übergebenden betrachtet. Torsten Zirkel von der Handwerkskam-
mer wird zu den Themen Übergabeprozess, Voraussetzungen, 
Formen der Übergabe, Nachfolger finden und mögliche Stolper-
fallen informieren. Im Anschluss geht Betriebswirt Rainer Plössl 
auf Unternehmenswert(e), steuerliche und vertragliche Ausgestal-
tung und Vorsorge ein. Im Anschluss folgen eine Fragerunde 
sowie ein gemeinsamer Gedankenaustausch. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Eine Anmeldung ist per E-Mail bis zum 13. Februar 
an manuela.michel@rhoen-grabfeld.de möglich. 
 
Online-Seminar  
„Klimawandel – der Öko-Landbau als Chance“ 

Wie jede Entscheidung, will auch die Umstellung auf ökologische 
Bewirtschaftung gut vorbereitet und überlegt sein.Gerade hinsichtlich 
der Herausforderungen, die die Klimakrise mit sich bringt, kann der 
Ökolandbau große Chancen bieten. In einem Orientierungsseminar 
der unterfränkischen Öko-Modellregionen am Donnerstag, 22. Fe-
bruar (via Cisco Webex), werden wichtige Grundlagen des ökologi-
schen Landbaus vermittelt und durch Impulse aus der Praxis vertieft. 
Die Teilnehmenden lernen, welche Veränderungen und betrieblichen 
Voraussetzungen notwendig sind, um erfolgreich in den Biolandbau 
einzusteigen oder den kürzlich umgestellten Betrieb zukunftsfähig 
weiterzuentwickeln. Der Abend bietet von 18.30 bis 21.00 Uhr ge-
nügend Raum zur Beantwortung von Fragen. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Anmeldung bis 18. Februar bei Dr. Maike Hamacher, 
Projektmanagerin der Ökomodellregion Rhön-Grabfeld, Tel. 09771 
/ 94-691, E-Mail maike.hamacher@rhoen-grabfeld.de. 
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Evangelische Gottesdienstzeiten 
 
Sonntag, 11. Februar 

Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 09.15 Uhr Lektor Frank 
Urspringen (Ev. Kirche) 10.30 Uhr Pfrs. Dürr 

Sonntag, 18. Februar 
Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 10.30 Uhr  

Kindergottesdienst 

 
Nordheim (Erlöserkirche) 17.00 Uhr Pfr. Bohne 
Fladungen (Christuskirche) 18.15 Uhr Pfr. Bohne 

Sonntag, 25. Februar 
Sondheim/Rhön (St. Michael) 09.15 Uhr Pfr. Bohne 
Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 10.30 Uhr 

Kindergottesdienst 
Neustädtles (Ev. Kirche) 10.30 Uhr Pfr. Bohne
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ApothekendiensteÄrztlicher Notdienst 
Der europaweit einheitliche, gebührenfreie Notruf 112 ist bei le-
bensbedrohlichen Situationen auch aus dem Handynetz ohne 
Vorwahl zu erreichen. Bei Erkrankungen, mit denen man norma-
lerweise einen niedergelassenen Arzt aufsucht, wie beispiels-
weise grippale Infekte, steht außerhalb der Sprechzeiten der 
ärztliche Bereitschaftsdienst unter der deutschlandweit einheitli-
chen Rufnummer 116 117 zur Verfügung. 
 
 
Zahnärztlicher Notdienst 
(von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr) 
 
am 10./11. Februar 
Daria Irene Zimmermann 
Hauptstr. 33/35, 97638 Mellrichstadt, Tel. 09776 / 5040 
 
am 12./13. Februar 
Klaus Lierheimer 
Friedhofstr. 2a, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 991797 
 
am 17./18. Februar 
Andreas Hanshans 
Bauerngasse 26a, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 97971 
 
am 24./25. Februar 
Dr. Thomas Fickel 
Spörleinstr. 10, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 2449 
 
 
Tierärztlicher Notdienst 
Bitte wenden Sie sich telefonisch an Ihre/n Haustierärztin/-tierarzt 
oder an eine/n andere/n niedergelassene/n Tierärztin/Tierarzt in 
Ihrer Nähe. Der zuständige Notdienst wird Ihnen dort mitgeteilt.

10. Januar 

 

11. Januar 

 

12. Januar 

 

13. Januar 

 

14. Januar 

 

15. Januar 

 

16. Januar 

 

17. Januar 

 

18. Januar 

 

19. Januar 

 

20. Januar 

 

21. Januar 

 

22. Januar 

 

23. Januar 

 

24. Januar 

 

25. Januar 

 

26. Januar 

Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
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Biohof Röder, Roth, Hauptstr. 11 ℡ 09779/8587803 
Hofladen: freitags geöffnet von 14.30 bis 17 Uhr – www.biohof-roeder.de 
Adler-Apotheke, Fladungen, Badergasse 2, ℡ 09778/9282 
Öffnungszeiten: Mo-Sa von 9-12.30 Uhr, Mo-Fr von 14-18 Uhr 
Baumpflege JACOB, Fladungen, Hochrhönstr. 27, ℡ 09778/748636 
Baumfällung, Baumpflege, Fräsen von Baumstubben, Hackschnitzel 
Rhöner Bauernladen am Freilandmuseum Fladungen ℡ 09778/642 
Apr-Okt: Mo-Sa 10-18, So & Feiert. 11-18 Uhr; Nov-Mär: Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
Schreinerei Markert, Fladungen, Hochrhönstr. 6b, ℡ 0160/2369949 
Möbel, Innenausbau, Außenfassaden, Bauelemente aller Art 
Metzgerei DROS, Fladungen, Ludwigstraße 32, ℡ 09778/215 
Rhöner Wurst- und Grillspezialitäten 
Fuchs Metallbau GmbH, Fladungen, Weihersweg 6 ℡ 09778/373 
Metall- und Zaunbau; E-Mail: fuchs-metallbau-gmbh@gmx.de 
Achim Kümmeth, Fladungen, Marktplatz 3, ℡ 09778/300 
Fachbetrieb für Innen- und Außenputz, Trockenbau & Fließ-Estrich 
Sturm Bau GmbH & Co. KG, Fladungen, Flurstr. 7, ℡ 0171/3754167 
Rohbau, Umbau, Außenanlagen, Pflaster- und Natursteinarbeiten 
STADLER Kälte- u. Elektro-Technik, Fladungen, ℡ 09778/7222 
Kühlzellen, -theken, Froster, Klimaräume, Klimatisierungen aller Art 
Haarstudio Sturm, Fladungen, Ludwigstr.14, ℡ 09778/336 
Offen: Di-Fr 8-12 und 13-18, Sa 8-13 Uhr,Terminvereinbarung erwünscht 
Rüdiger Sebold Zahnarzt, Fladungen, Weihersweg 1, ℡ 09778/7107 
Mo-Fr 9-12 Uhr, Di 16-19 Uhr, Mo+Do 14-17 Uhr sowie nach Vereinbarung 
Die kleine Holzwerkstatt, Oberflad., Hauptstr. 36, ℡ 09778/740086 
Massivholzmöbel, Innenausbau, Reparaturen, Restaurationen 
Zentgraf & Vey GmbH, Fladungen, Schlagmühle 1, ℡ 09778/270 
Grabmale in handwerklicher Perfektion – Natursteine 
Weihersmühle Fam. Hückl, Fladungen, Weihersweg 25+27 ℡ 09778/356 
Gästehaus, Frühstücksbuffet, Mühlenladen, Holzofenbrot, Fahrradverleih 
www.weihersmuehle.com, fb\weihersmuehle, weihersmuehle@t-online.de

Impressum: 
 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, 

Marktplatz 1, 97650 Fladungen, 
Tel. 09778/9191-0 

Redaktion: Streutal-Journal GmbH & Co. KG, Meininger Landstr. 31a, 
97638 Mellrichstadt 

Anzeigen: mitteilungsblatt@streutal-journal.de 
Druck: Druckerei Mack, Friedenstraße 9, 

97638 Mellrichstadt 
Auflage: 1.800 Exemplare 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen. Für 
Mitteilungen von Vereinen, Kirchen etc. sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
 
Erscheinungsweise: Das Mitteilungsblatt erscheint in der Regel alle 14 Tage am Wo-
chenende. Es wird an alle mit der Werbepost erreichbaren Haushalte im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen kostenlos verteilt. Im Bedarfsfall sind Einzel-
exemplare im Rathaus Fladungen, im Rathaus Nordheim oder in der Bäckerei Hippeli 
in Hausen kostenlos erhältlich. Zudem ist das Mitteilungsblatt online unter https:// 
www.vgfladungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt/Ausgaben kostenlos ab-
rufbar. Bei Druckfehlern besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Für eingesandte 
Manuskripte und Bilder wird keine Haftung übernommen.

Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen im Bereich 

der Verwaltungsgemeinschaft FladungenWir sind für S
ie da!

Stäblein, Fladungen/Heufurt, Wegscheide 7, ℡ 09778/285 
Putz- und Malergeschäft, Raum- und Fassadengesstaltung 
Stumpf-Abzeichen, Nordheim, Schulstr. 3, ℡ 09779/8588803 
www.stumpf-abzeichen.de – Textilveredelung, Uniformeffekte, Vereinsabzeichen 
Dieter Hippeli, Hausen, St.-Georg-Straße 3, ℡ 09778/385 
www.baeckerei-hippeli.de – Bäckerei & Konditorei 
Joachim Markert, Hausen, Stettener Str. 16, ℡ 09778/453 
Heizung, Sanitär, Spenglerei, Rohrkamera mit Ortung und Reinigung 
Werbewerkstatt Stäblein, Heufurt, Thorgartenweg 4, ℡ 09778/9220 
Fahrzeug- und Objektbeschriftungen 
Pascal Müller, Heufurt, Obere Dorfgasse 7, ℡ 09778/7190 
Heizung, Sanitär, Kachelofenbau, Spenglerei 
Alexander Stäblein, Nordheim, Pfingstgraben 1, ℡ 09779/1594 
www.rhoener-grabmale.de – Grabmale und Treppenbau 
rhoener.de – Ihr Getränke-Markt, Oberfladungen, ℡ 09778/7178 
Geöffnet: Mo-Fr 16.30-19.00 Uhr, Sa 10-12 + 14-16 Uhr, Mi Ruhetag 
CUBE Store Rhön, Nordheim, Torwiesen 1, ℡ 09779/8580011 
Fahrräder und eBikes; Offen: Mo-Fr 10-18 Uhr , Sa 10-14 Uhr 
DIETZEL & SOHN, Fladungen, Bahnhofstr. 18, ℡ 09778/748068-0 
www.dietzel-bau.de – Hochbau, Tiefbau, Transportbeton, Containerdienst 
Holzbau Dietz oHG, Heufurt, Obere Dorfgasse 18, ℡ 09778/7157 
Zimmerer- und Dachdeckarbeiten, Altbausanierung, Holzrahmenbau 
Fensterbau Steffen Keßler, Hausen, Fladunger Str. 6, ℡ 09778/1298 
Fensterbau, Schreinerei,Türen; E-Mail: fensterbau-kessler@t-online.de 
Autohaus Walter Orf, Hausen, Fladunger Str. 29, ℡ 09778/91950 
www.autohaus-orf.de – VW- und Audi-Servicepartner 
Perleth Bauelemente, Leubach, St.-Vitus-Weg 11, ℡ 09778/7480355 
Fenster, Tore, Türen, Insekten- und Sonnenschutz, Innenausbau 
Schreinerei Detlef Hippeli, Nordheim, Pfingstgraben 31 ℡ 09779/858700 
Innenausbau, Schreinerarbeiten aller Art, Fußböden & Montagearbeiten 
E-Mail: detlef.hippeli@web.de

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen: 

 
Montag, Mittwoch und Freitag nur mit Terminvereinbarung 
Dienstag 08:00-12:00 Uhr geöffnet (ohne Termin) 
Donnerstagnachmittag 13:00-17:30 Uhr geöffnet (ohne Termin) 
 

Telefonische Erreichbarkeit 
Zentrale: ℡ 09778 / 9191-0 
Vorzimmer Bürgermeister/Geschäftsleitung ℡ 09778 / 9191-210 
Einwohnermeldeamt/Passamt/ 
Gewerbeamt/Friedhofsverwaltung ℡ 09778 / 9191-230 o. -231 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung ℡ 09778 / 9191-232 o. -231 
Bauamt ℡ 09778 / 9191-240 o. -241 
Techniker ℡ 09778 / 9191-260 
Personal/Kindergärten/Rentenangelegenheiten℡ 09778/9191-220 o. -221 
Kämmerei ℡ 09778 / 9191-250 
Grund- und Gewerbesteuer ℡09778 / 9191-251 
Kasse ℡ 09778 / 9191-252 o. 253
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Essen – Trinken – 
Geselligkeit
Gastronomie im 
Bereich der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen

Fladungen und Ortsteile

Hausen und Roth

Restaurant – Café – Hotel  Sonnentau 09778 / 91220 
Wurmbergstraße 1-3, Weinstube, Wellness-Day-Spa

Sennhütte  Berggasthof und Hotel 09778 / 9101-0 
Restaurant und Café

Zur Weimarschmiede  Weimarschmieden 09778 / 1605 
Mo+Do 11.30-20 Uhr, Fr-Sa-So+Feiertage 11.30-22 Uhr, Di & Mi Ruhetag

Berggasthof Rother Kuppe  Rother Kuppe 1 09779 / 850235 
Outdoor-Cooking, fränk. Küche, hgm. Torten ab 29.03.2024 wieder geöffnet

Braustüble  Roth, Hauptstraße 7 09779 / 8587607 
Mi-Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr, gut bürgerliche Küche, Spezialität: Hähnchen
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Weimarer Str. 7 ⋅ 97638 Mellrichstadt
Tel. 09776 7304 ⋅ www.mahr-kueche-bad.de

5 statt 2 Jahre
Wir verlängern Ihre Garantie!

Kostenfreie Zusatzgarantie auf alle Einbauküchengeräte

beim Kauf einer Küche im Jahr 2024 *

* ab einem Wert von 5.000 €


